
Muster: Gesellschaftsvertrag GmbH & Co. KG 

 

1. Firma 

 

Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft unter dem Namen 

 

(…) GmbH & Co. KG (Im Folgenden betitelt als „Gesellschaft“) 

 

2. Sitz 

 

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in (…). 

 

3. Gegenstand des Unternehmens 

 

3.1 Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist [Beschreibung Unternehmensgegen-

stand]. 

3.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben und Maßnahmen vorzunehmen, 

die mit dem Gegenstand des Unternehmens gemäß Abs. 1 zusammenhängen oder ihm un-

mittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie darf im In- und Ausland Zweignieder-

lassungen errichten und schließen, Tochtergesellschaften gründen und gleichwertige oder 

ähnliche Unternehmen erwerben, pachten, sich daran beteiligen oder ihre Vertretung oder 

Geschäftsführung übernehmen. 

 

4. Gesellschafter, Gesellschaftskapital 

 

4.1 Persönlich haftende Gesellschafterin ist die im Handelsregister des Amtsgerichts […] unter 

HRB […] eingetragene [Firma] GmbH mit dem Sitz in [Ort] (nachfolgend „Komplementä-

rin“). Die Komplementärin hält keinen Kapitalanteil der Gesellschaft; sie ist zur Erbringung 

einer Einlage weder berechtigt noch verpflichtet. 

4.2 Das Kommanditkapital der Gesellschaft beläuft sich auf insgesamt EUR [Summe aller 

Kommanditeinlagen] (in Worten: EUR […]). Hieran sind folgende Kommanditisten mit 

den nachfolgend jeweils bezeichneten Kommanditeinlagen beteiligt: 

4.2.1 Herr/ Frau [Name], wohnhaft in [Privatanschrift] mit einer Kommanditeinlage von EUR 

[Betrag] (in Worten: […]) 

4.2.2 [Entsprechend für jeden weiteren Kommanditisten] 

4.3 Die Kommanditeinlagen sind fest und bilden das Kommanditkapital der Gesellschaft. 



4.4 Die Kommanditeinlagen sind als Haftsummen der Kommanditisten in das Handelsregister 

einzutragen. 

4.5 Jeder Kommanditist soll stets in dem Verhältnis, in dem er am Kommanditkapital der Ge-

sellschaft beteiligt ist, auch am Stammkapital der Komplementärin beteiligt sein. Jeder 

Kommanditist verpflichtet sich, sowohl gegenüber der Gesellschaft als auch gegenüber je-

dem einzelnen Gesellschafter stets alles seinerseits zur Aufrechterhaltung oder Wiederher-

stellung dieses Beteiligungsverhältnisses Erforderliche zu tun. 

 

5. Gesellschafterkonten 

 

5.1 Für jeden Kommanditisten werden ein Kapitalkonto I, ein Kapitalkonto II, ein Rücklagen-

konto und ein Verlustsonderkonto geführt. 

5.2 Auf dem Kapitalkonto I wird der feste Kapitalanteil der Gesellschafter gebucht. Das Kapi-

talkonto I ist unverzinslich. 

5.3 Auf dem Kapitalkonto II werden die den Gesellschaftern nach Maßgabe dieses Gesell-

schaftsvertrages zustehenden entnahmefähigen Gewinnanteile, Entnahmen, Zinsen, Tätig-

keits- und andere Vergütungen sowie der sonstige Zahlungsverkehr zwischen dem Gesell-

schafter und der Gesellschaft gebucht. Das Kapitalkonto II ist im Soll und Haben nach der 

Staffelmethode mit […] % p.a. [über dem Basiszinssatz gem. § 247 BGB] zu verzinsen. Die 

Zinsen gelten im Verhältnis der Gesellschafter zueinander als Aufwand bzw. als Ertrag. 

5.4 Auf dem Rücklagenkonto werden die den Gesellschaftern nach den Bestimmungen dieses 

Gesellschaftsvertrages jeweils zuzurechnenden Rücklagen gebucht. Die Rücklagenkonten 

sind unverzinslich. Die Gesellschafter können mit einer Mehrheit von […] beschließen, 

dass ein Guthaben auf den Rücklagenkonten ganz oder teilweise auf die Kapitalkonten II 

im Verhältnis der Kapitalanteile der Gesellschafter umgebucht wird. 

5.5 Die den Gesellschafter zuzurechnenden Verluste werden [, soweit sie nicht nach den Best-

immungen des Gesellschaftsvertrages gegen Rücklagen zu buchen sind,] auf Verlustson-

derkonten gebucht. Verlustsonderkonten sind unverzinslich. Solange Verluste auf Verlust-

sonderkonten gebucht sind, sind auf die Gesellschafter entfallende entnahmefähige Ge-

winnanteile nicht dem Kapitalkonto II, sondern dem Verlustsonderkonto zuzuschreiben. 

 

6. Dauer der Gesellschaft 

 

Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Zeit errichtet. 

 

7. Geschäftsjahr 

 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und be-

ginnt mit dem Tag der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endet mit dem 

darauffolgenden 31. Dezember. 



 

8. Geschäftsführung, Vertretung 

 

8.1 Die Komplementärin ist zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt 

und verpflichtet. 

8.2 Die Komplementärin ist verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung 

mit dem Gesetz, mit diesem Gesellschaftsvertrag, sowie mit den Beschlüssen der Gesell-

schafter zu führen. 

8.3 Die Komplementärin bedarf für alle Geschäfte, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 

der Gesellschaft hinausgehen sowie für solche Geschäfte, für die die Gesellschafterver-

sammlung allgemein oder im Einzelfall beschlossen hat, dass sie der vorherigen Zustim-

mung der Gesellschafterversammlung bedürfen, der vorherigen Zustimmung durch die Ge-

sellschafterversammlung. 

8.4 Die Gesellschafterversammlung kann weitere Handlungen und Rechtsgeschäfte bestim-

men, die nur mit ihrer Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

8.5 Die Gesellschafterversammlung kann die Komplementärin und/oder ihre Organe allgemein 

oder im Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. 

 

9. Haftungsentschädigung der Komplementärin, Anspruch auf Ersatz von Ausgaben 

und Aufwendungen für die Geschäftsführung. 

 

9.1 Die Komplementärin hat Anspruch auf eine Entschädigung für die Übernahme der persön-

lichen Haftung. Die Entschädigung beträgt für jedes Geschäftsjahr der Gesellschaft […] % 

des Stammkapitals, das die Komplementärin zu Beginn des Geschäftsjahres aufweist. Die 

Summe ist jeweils zahlbar zum […] eines jeden Jahres. 

9.2 Die Komplementärin kann von der Gesellschaft sämtliche ihr für die Geschäftsführung ent-

standenen Ausgaben und Aufwendungen erstattet verlangen. Als Ausgaben und Aufwen-

dungen gelten: 

9.2.1 Wenn die Komplementärin ausschließlich für die Gesellschaft tätig ist, alle betriebli-

chen Ausgaben und Aufwendungen der Komplementärin, einschließlich der Bezüge ih-

rer Geschäftsführer, oder 

9.2.2 wenn die Komplementärin auch noch andere Tätigkeiten ausübt, der Teil ihrer Ausgabe 

und Aufwendungen, der auf die betriebliche Tätigkeit für die Gesellschaft entfällt. 

9.3 Die Komplementärin hat über ihre Ausgaben und Aufwendungen Rechnungen vorzulegen. 

Auf Verlangen der Komplementärin hat die Gesellschaft einen angemessenen Vorschuss zu 

leisten. 

 

 

 

 



10. Gesellschafterversammlung 

 

10.1 Gesellschafterversammlungen werden durch die Komplementärin, vertreten durch ei-

nen ihrer Geschäftsführer, einberufen. Die Komplementärin ist verpflichtet, auf Verlangen 

von Gesellschaftern, deren Geschäftsanteile mindestens ein Zehntel des Stammkapitals dar-

stellen, unverzüglich eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Gesellschafterver-

sammlungen können zeitgleich mit einer Gesellschafterversammlung der Komplementärin 

stattfinden. 

10.2 Die Einberufung erfolgt mittels eines eingeschriebenen Briefes unter Angabe von Ort, 

Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von mindestens […] Wochen; bei Eilbedürftig-

keit kann die Frist bis auf eine Woche verkürzt werden. Für die Fristberechnung werden der 

Tag der Aufgabe zur Post und der Tag der Gesellschafterversammlung nicht mitgezählt. 

10.3 Die Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft statt. Mit Zustim-

mung der Mehrheit der Gesellschafter kann die Gesellschafterversammlung auch an jedem 

anderen Ort in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden. Mit Zustimmung sämtlicher 

Gesellschafter kann die Gesellschafterversammlung auch an einem Ort außerhalb der Bun-

desrepublik Deutschland stattfinden. 

10.4 Ein Gesellschafter kann in der Gesellschafterversammlung nur durch einen anderen Ge-

sellschafter oder durch einen Bevollmächtigten vertreten werden, der Wirtschaftsprüfer, 

vereidigter Buchprüfer, Rechtsanwalt oder Steuerberater ist. Der Bevollmächtigte hat zu 

Beginn der Gesellschafterversammlung eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. Jeder Ge-

sellschafter ist berechtigt, in der Gesellschafterversammlung zu seiner Beratung einen be-

ruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten hinzuzuziehen. 

10.5 Die Geschäftsführer der Komplementärin sind auf Beschluss der Kommanditisten ver-

pflichtet, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. 

10.6 Die Gesellschafterversammlung wählt vor Eintritt in die Tagesordnung unter Leitung 

des an Lebensjahren ältesten anwesenden Gesellschafters mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen einen Versammlungsleiter. Erhält keiner der Gesellschafter die erforder-

liche Mehrheit, wird die Gesellschafterversammlung von dem anwesenden Gesellschafter 

mit der höchsten Beteiligung, bei Beteiligungsgleichheit von dem an Lebensjahren ältesten 

anwesenden Gesellschafter geleitet. 

10.7 Soweit über die Verhandlungen der Gesellschafterversammlung keine notarielle Nie-

derschrift aufgenommen wird, ist über den Verlauf der Versammlung zu Beweiszwecken 

ein Protokoll anzufertigen, in dem insbesondere Ort und Tag der Versammlung, die Teil-

nehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, die Feststellung des Versammlungsleiters über 

die Förmlichkeiten der Ladung und die Beschlussfähigkeit, alle Anträge, Ergebnisse der 

Abstimmungen sowie die gefassten Beschlüsse anzugeben sind. Das Protokoll ist vom Ver-

sammlungsleiter zu unterzeichnen. Jedem Kommanditisten ist innerhalb von [Zeitraum] 

nach der Gesellschafterversammlung eine Abschrift des Protokolls zuzustellen. 

 

 

 

 



11. Gesellschafterbeschlüsse 

 

11.1 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter ordnungs-

gemäß geladen sind und mindestens […] % des Kommanditkapitals anwesend oder ord-

nungsgemäß vertreten ist. Ist eine Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, so ist 

unverzüglich eine neue Gesellschafterversammlung mit der gleichen Tagesordnung in 

Übereinstimmung mit der Ziffer 10. einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf das in Satz 

1 genannte Quorum beschlussfähig, wenn hierauf in der Einberufung hingewiesen worden 

ist. 

11.2 Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-

fasst, soweit nicht gesetzliche Vorschriften oder dieser Gesellschaftsvertrag eine andere 

Mehrheit vorsehen. Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen. 

11.3 Abgestimmt wird nach Gesellschaftsanteilen Je [Anzahl] Euro eines Kapitalanteils ge-

währen eine Stimme. Die Komplementärin ist vom Stimmrecht ausgeschlossen. 

11.4 Die folgenden Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stim-

men: 

11.4.1 Änderungen des Gesellschaftsvertrages, 

11.4.2 Beschlussfassung über den Ausschluss eines Gesellschafters nach Ziffer 14., 

11.4.3 Feststellung des Jahresabschlusses und Beschluss über die Verwendung des Ergebnis-

ses, 

11.4.4 Liquidation der Gesellschaft. 

11.5 Soweit dieser Gesellschaftsvertrag oder zwingende gesetzliche Bestimmungen nicht et-

was anderes vorschreiben, ist ein Gesellschafter nur dann, aber auch immer dann, von der 

Stimmabgabe ausgeschlossen, wenn darüber Beschluss zu fassen ist, ob 

- er zu entlassen oder von einer Verbindlichkeit zu befreien ist, 

- die Gesellschaft einen Anspruch gegen ihn geltend machen soll, 

- ein Rechtsgeschäft ihm gegenüber vorgenommen werden soll, 

- ein Rechtsstreit ihm gegenüber eingeleitet werden soll. 

11.6 Der Versammlungsleiter hat nach jeder Beschlussfassung das Ergebnis festzustellen, 

den Beschluss zu verkünden und dies im Versammlungsprotokoll festzuhalten. 

11.7 Sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, können im Ein-

verständnis aller Gesellschafter Beschlüsse auch ohne Einhaltung der gesetzlichen und ge-

sellschaftsvertraglichen Vorschriften für die Einberufung und Abhaltung von Gesellschaf-

terversammlungen gefasst werden. Gesellschafterbeschlüsse können auch im Übrigen au-

ßerhalb von Gesellschafterversammlungen und in jeder beliebigen Form, auch im Wege 

jeder Art von Telekommunikation, mittels E-Mail und auch in gemischter Form gefasst 

werden. Enthalten sich Gesellschafter in diesem Fall ausdrücklich der Stimme oder nehmen 

sie an der Abstimmung nicht teil, so gelten ihre Stimmen für die Feststellung des Beschluss-

ergebnisses als nicht abgegebene Stimmen. Die Teilnahme an der Beschlussfassung gilt 

stets als Einverständnis mit der gewählten Beschlussform. Außerhalb einer Gesellschafter-

versammlung gefasste Beschlüsse sind in einem Protokoll schriftlich niederzulegen, für das 



Ziffer 10.7 entsprechend gilt mit der Maßgabe, dass das Protokoll bei Fehlen eines Ver-

sammlungsleiters von dem an der Beschlussfassung teilnehmenden Gesellschafter mit der 

höchsten Beteiligung, bei Beteiligungsgleichheit von dem an Lebensjahren ältesten an der 

Beschlussfassung teilnehmenden Gesellschafter oder einem von diesem bestimmten an der 

Beschlussfassung teilnehmenden Gesellschafter zu unterzeichnen ist und die Art und Weise 

der einzelnen Stimmabgaben wiedergegeben wird. 

11.8 Gesellschafterbeschlüsse könne nur innerhalb eines Monats nach Zugang des Protokolls 

angefochten werden. Nach Ablauf dieser Frist gelten etwaige Beschlussmängel als geheilt. 

Die Klage ist gegen die Gesellschaft zu richten. 

 

12. Veräußerung von Geschäftsanteilen 

 

12.1 Veräußerungen eines Gesellschaftsanteils bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-

sellschafterversammlung. Das gilt auch für die Einräumung oder Änderung eines Nieß-

brauchs oder einer Unterbeteiligung sowie für die Begründung oder Änderung von Treu-

handverhältnissen. 

12.2 Die Veräußerung eines Gesellschaftsanteils oder Teilen davon ist außerdem nur wirk-

sam, wenn der Erwerber zugleich einen entsprechenden Geschäftsanteil an der Komple-

mentärin erwirbt oder schon besitzt. Der gleichzeitigen Übertragung des Geschäftsanteils 

an der Komplementärin bedarf es insoweit nicht, als die Veräußerung des Gesellschaftsan-

teils zur Herstellung der verhältnismäßig gleichen Beteiligung des Erwerbers und/oder des 

Veräußerers an der Komplementärin und der Gesellschaft geschieht. 

 

13. Andienungsverpflichtung, Vorkaufsrecht 

 

13.1 Beabsichtigt ein Gesellschafter, seinen Geschäftsanteil zu veräußern und ist der Erwer-

ber zum Zeitpunkt der Veräußerung noch nicht Gesellschafter, so ist der Geschäftsanteil 

zunächst den übrigen Gesellschaftern nach Maßgabe von Abs. 2 anzudienen; kommt ein 

Erwerb nach Abs. 2 nicht zustande, so haben die Gesellschafter ein Vorkaufsrecht nach 

Maßgabe von Abs. 3. Das gilt nicht, falls die Veräußerung zur Herstellung der verhältnis-

mäßig gleichen Beteiligung des Erwerbers und/oder des Veräußerers an der Komplementä-

rin und an der Gesellschaft geschieht. 

13.2 Der veräußerungswillige Gesellschafter muss den zur Veräußerung stehenden Gesell-

schaftsanteil allen anderen Gesellschaftern anbieten. 

13.2.1 Das Angebot muss schriftlich unterbreitet werden. Das Angebot muss den Gesell-

schaftsanteil, den Kaufpreis für den Gesellschaftsanteil, alle übrigen Veräußerungsbe-

dingungen und Angaben darüber enthalten, ob und inwieweit der Gesellschaftsanteil 

lastenfrei ist. 

13.2.2 Jeder Gesellschafter kann das Angebot nur insgesamt und nur innerhalb eines Zeitraums 

von zwei Wochen nach Zugang des Angebots annehmen. 

13.2.3 Nehmen alle Gesellschafter das Angebot an, so erwerben sie von dem angebotenen Ge-

sellschaftsanteil einen Teilgesellschaftsanteil in dem Verhältnis, in dem sie am 



Kommanditkapital der Gesellschaft beteiligt sind. Nehmen mehr als ein Gesellschafter, 

aber nicht alle Gesellschafter das Angebot an, so erwerben die erwerbswilligen Gesell-

schafter – vorbehaltlich einer anderweitigen einvernehmlichen Verständigung der er-

werbswilligen Gesellschafter untereinander – den angebotenen Teil in dem Verhältnis, 

in dem ihr Gesellschaftsanteil zur Summe der Gesellschaftsanteile der erwerbswilligen 

Gesellschafter steht. Falls Spitzenbeträge entstehen, fallen diese dem erwerbswilligen 

Gesellschafter mit dem geringsten Geschäftsanteil zu. 

13.2.4 Die Annahme des Angebots ist schriftlich gegenüber dem veräußerungswilligen Gesell-

schafter zu erklären. Der veräußerungswillige Gesellschafter teilt allen Gesellschaftern 

spätestens drei Wochen nach Absendung seines Angebots schriftlich mit, welche An-

gebote der übrigen Gesellschafter ihn wann erreicht haben und welchem oder welchen 

Gesellschaftern der von ihm angebotene Gesellschaftsanteil (ggf. in welchem Verhält-

nis) zu übertragen ist. Der Verkauf und die Abtretung der Beteiligung haben innerhalb 

von zwei weiteren Wochen nach Zugang der im vorstehenden Satz bezeichneten Mit-

teilung des veräußerungswilligen Gesellschafters zu erfolgen. 

13.3 Wird der angebotene Gesellschaftsanteil nicht oder nicht fristgerecht nach Maßgabe von 

Abs. 2 übertragen, so ist der veräußerungswillige Gesellschafter berechtigt, den angebote-

nen Gesellschaftsanteil ohne Berücksichtigung von Abs. 2 zu veräußern. In diesem Fall 

steht jedoch allen anderen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu. Für die Ausübung dieses 

Vorverkaufsrechts gilt Abs. 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass anstelle der schriftlichen 

Bekanntgabe der Veräußerungsabsicht eine Abschrift des notariellen Kaufvertrags an die 

übrigen Gesellschafter und die Gesellschaft zu übersenden ist. 

13.4 Wird ein Gesellschaftsanteil nach Maßgabe von Abs. 2 oder Abs. 3 übertragen, so gilt 

die nach diesem Gesellschaftsvertrag erforderliche Zustimmung zur Anteilsübertragung er-

teilt. 

13.5 Die Veräußerung eines Gesellschaftsanteils oder eines Teils davon ist ohne Einhaltung 

des Verfahrens nach dieser Ziffer 13. Zulässig, falls alle Gesellschafter zugestimmt haben. 

 

14. Ausschluss eines Gesellschafters 

 

14.1 Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, einen Gesellschafter aus der Gesell-

schaft auszuschließen, wenn in dessen Person ein die Ausschließung aus der Gesellschaft 

rechtfertigender wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere 

dann vor, wenn der betroffene Gesellschafter die ihm nach dem Gesellschaftsvertrag oblie-

genden Verpflichtungen nachhaltig gröblich verletzt und diese Verletzung nach Abmah-

nung durch die Gesellschaft nicht unverzüglich beendet. 

14.2 Bei der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung hat der betroffene Gesell-

schafter kein Stimmrecht. Nach Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung teilt de-

ren Vorsitzender, im Verhinderungsfall die Geschäftsführung, dem betroffenen Gesell-

schafter die Ausschließung mit. 

14.3 Die Ausschließung wird mit Zugang der Ausschließungserklärung bei dem betroffenen 

Gesellschafter wirksam. 

 



15. Abfindung 

 

Im Fall der Ziffer 14. erhält der ausscheidende Gesellschafter eine Abfindung. Die Abfindung 

entspricht dem Verkehrswert des Geschäftsanteils und wird mit Zugang des Ausschlussbe-

schlusses fällig. 

 

16. Jahresabschluss und Ergebnisverteilung 

16.1 Die Komplementärin hat innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen nach Maß-

gabe der für die Gesellschaft geltenden gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss 

aufzustellen, und, soweit eine Prüfung gesetzlich vorgeschrieben ist, den Abschlussprüfern 

zur Prüfung vorzulegen. 

16.2 Unverzüglich nach Fertigstellung des Jahresabschlusses und nach Vorlage des Prü-

fungsberichts des Abschlussprüfers hat die Komplementärin den Jahresabschluss den Ge-

sellschaftern gemeinsam mit einem Vorschlag zur Gewinnverwendung vorzulegen. 

16.3 An Gewinn und Verlust der Gesellschaft nehmen die Gesellschafter im Verhältnis ihrer 

Kapitalanteile teil. 

16.4 Die Komplementärin nimmt am Ergebnis der Gesellschaft nicht teil. 

 

17. Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden oder sollte sich in diesem Gesellschaftsvertrag eine Lücke befinden, so wird 

hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 

Bestimmung ist eine solche wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck 

und der wirtschaftlichen Absicht der unwirksamen Bestimmung bestmöglich entspricht. Im Fall 

einer Lücke ist diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die die Gesellschafter vernünftigerweise 

untereinander vereinbart hätten, wenn die fehlende Bestimmung von vornherein vereinbart 

worden wäre. 


